
 

 

 

Leistungen der Pflegeversicherung  

nach Sozialgesetzbuch (SGB) XI  
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Leistungsumfang 

 

 Die Leistungen der Pflegeversicherung unterstützen die 

familiäre und nachbarschaftliche Pflege. Die Pflegever-

sicherung stellt eine soziale Grundsicherung in Form von 

unterstützenden Hilfeleistungen dar, die Eigenleistungen 

der Versicherten nicht ausschließt. 

 Es obliegt daher den Versicherten, einen durch die Pflege-

versicherung nicht gedeckten Pflege- und Betreuungsbe-

darf selbst sicherzustellen. 
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seit 01.07.2008 2010 2012 

Stufe I 420 € 440 € 450 € 

Stufe II 980 € 1.040 € 1.100 € 

Stufe III 1.470 € 1.510 € 1.550 € 

Leistungsarten – 

Pflegesachleistungen 

 werden durch Pflegedienste erbracht, die einen 

Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen 

haben  

 es werden monatlich gezahlt: 
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seit 01.07.2008 2010 2012 

Stufe I 215 € 225 € 235 € 

Stufe II 420 € 430 € 440 € 

Stufe III 675 € 685 € 700 € 

Leistungsarten – Pflegegeld 

 für selbst beschaffte Pflegehilfe (Angehörige, Nachbarn...) 

 keine gewerbliche Pflege 

 monatlicher Zahlbetrag von 
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Leistungsarten – Tagespflege 

und Nachtpflege (teilstationär) 

 Wenn die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang 

möglich ist, trägt die Pflegekasse die Kosten für die Tages- 

oder Nachtpflege in einer Vertragsreinrichtung.  

 Die teilstationäre Pflege umfasst auch die Beförderung  

von der Wohnung  zur Einrichtung und zurück  

 Die Höchstsätze entsprechen denen der Pflegesach-

leistung und werden ebenso schrittweise angehoben. 

 Seit 01.07.2008 – wird darüber hinaus der  

höchstmögliche Gesamtanspruch aus den Leistungen der 

häuslichen Pflege und den Leistungen der Tagespflege auf 

das 1,5-fache des bisherigen Betrages erhöht.  
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Leistungsarten – 

Verhinderungspflege 

 Ist eine Pflegeperson an der Pflege gehindert, hat der 

Pflegebedürftige für die Dauer von bis zu 28 Tagen je 

Kalenderjahr Anspruch auf eine Ersatzpflegekraft 

 Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson den 

Pflegebedürftigen mindestens 6 Monate in seiner 

häuslichen Umgebung gepflegt hat. 

 Die Aufwendungen der Pflegekasse dürfen im 

Einzelfall 1.470 € im Kalenderjahr nicht 

überschreiten.  



Vielen Dank für Ihr Interesse. 

 

 


